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Information zur Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgestzes 

(Störfallverordnung 12. BImSchV) in Bezug auf die Anwendung auf Windenergieanlagen der Firma eno 

energy systems GmbH.  

 

Gemäß §1 der 12.BImschV ist diese auf genehmigungsbedürftige Anlagen, in denen ein oder mehrere 

der in Anhang 1 der Verordnung aufgeführten Stoffe zum Einsatz kommen und die angegebene 

Mengenschwellenwerte überschreiten, anzuwenden.  

 

Nur wenige der im Anhang 1, Tafel 1, Spalte 2, der Verordnung aufgeführten Stoffe kommen in den 

Windenergieanlagen der Firma eno energy systems GmbH zum Einsatz. Dabei werden die in der 12. 

BImSchV, Anhang 1, Tafel 1, Spalte 4, angegebenen Mengenschwellenwerte deutlich unterschritten.  

 

Hieraus ergibt sich, dass Windenergieanlagen des Herstellers eno energy systems GmbH nicht der 

die 12. BImSchV (12. Störfall - Verordnung) unterliegen und daher eine Anwendung dieser nicht 

gegeben ist.  


